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Kleine Anfrage 2757 
 
der Abgeordneten Sigrid Beer und Johannes Remmel   Grüne 
 
 
 
Wie lange soll das Friedrich-Flick-Gymnasium in Kreuztal noch nach einem Kriegs-
verbrecher benannt bleiben?  
 
 
 
In Kreuztal heißt ein Gymnasium noch immer nach dem als Kriegsverbrecher verurteilten In-
dustriellen Friedrich Flick. Friedrich Flick wurde im Rahmen der Nürnberger Prozesse im 
Jahr 1947 wegen Sklavenarbeit, Verschleppung zur Sklavenarbeit, der Ausplünderung der 
besetzten Gebiete und der Teilnahme an Verbrechen der SS zu sieben Jahren Haft verur-
teilt. Friedrich Flick hat seine Schuld nie eingestanden, sich bei seinen Opfern und ihren An-
gehörigen nie entschuldigt und sich zeitlebens gegen eine finanzielle Entschädigung ge-
wehrt. Dies alles ist wissenschaftlich sehr gut aufgearbeitet und zeigt das Bild eines Mannes, 
der nicht geeignet ist, als Vorbild für junge Menschen zu dienen. Eine nordrhein-westfälische 
Schule mit dem Namen Friedrich Flicks ist ein falsches Signal. Obwohl der Name der Schule 
in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder bundesweit und sogar internatio-
nal diskutiert und kritisiert wurde, lehnt der Stadtrat Anträge auf die Änderung des Namens 
der Schule bis dato ab. Aktuell befindet sich der Name der Schule erneut in der Diskussion. 
Vor allem ehemalige Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums haben nicht zuletzt über 
die Homepage www.flick-ist-kein-vorbild.de den Stein ins Rollen gebracht, so dass in Kürze 
eine erneute Abstimmung über die Umbenennung des Gymnasiums im Stadtrat stattfinden 
soll. 
 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
 
1. Wie bewertet die Landesregierung die Tatsache, dass ein nordrhein-westfälisches 

Gymnasium nach einem verurteilten Kriegsverbrecher benannt ist?  
 
2. Setzt die Landesregierung sich für eine Umbenennung des Gymnasiums im Rahmen 

der ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ein?  
 
3. Gibt es weitere Schulen in Nordrhein-Westfalen, die die Namen von NSVerbrechern 

und Kriegsverbrechern tragen? 
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4. Welche praktischen Konsequenzen hatten vollzogene Umbenennungen für die 
betroffenen Institutionen? 

 
5. Welche grundsätzlichen Kriterien bzw. Vorgaben hat das Land NRW formuliert, um die 

Namensgebung öffentlicher Einrichtungen, insbesondere pädagogischer Institutionen 
im Sinne unserer Verfassung zu ordnen? 

 
 
 
Sigrid Beer 
Johannes Remmel 
 


